
 
 

 Die Hülfskasse 

- ein Anachronismus? 

 

Interessiert Sie die Hülfskasse? 

Nicht wirklich? Sollte sie aber. 

 
Die Selbstverwaltung überlässt die 

Angelegenheiten der Rechtsanwalt-

schaft dieser weitgehend selbst: 

Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte entscheiden über ihre 

eigenen Belange. 

 

Die Hilfe für Rechtsanwältinnen    

und Rechtsanwälte und deren An-

gehörige in Not ist eine Pflichtauf-

gabe der Selbstverwaltungsorgane, 

nämlich derer Kammern. Wussten    

Sie das? In Notfällen soll sich die 

verfasste Rechtsanwaltschaft selbst 

helfen, wenn es sonst niemand tut. 

 

Das betrifft Sie nicht? Sie sind jung 

und gesund? So soll es noch lange 

bleiben.  

Aber Notfälle kommen vor und 

können jeden treffen. 
 

Die Hülfskasse Deutscher Rechts-

anwälte ist ein gemeinnütziger 

Verein, der im Jahr 1885 gegründet 

wurde. Ihm gehören zur Zeit die 

Rechtsanwaltskammern beim Bun-

desgerichtshof, Braunschweig, 

Hamburg, Oldenburg und Schles-

wig-Holstein an. Jeder anderen 

Rechtsanwaltskammer steht der 

Beitritt frei. Die Organe des Vereins 

sind die Mitgliederversammlung, 

deren Präsident und der Vorstand. 

Finanziert wird die Hülfskasse 

Deutscher Rechtsanwälte durch die 

Jahresbeiträge, die die Mitglieds-

kammern für jedes Mitglied ent-

richten und natürlich durch 

Spenden. 
 

Unterstützt werden Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälte, die 

durch Alter oder Krankheit in eine 

finanzielle Notlage geraten sind. 

Aber auch deren Witwe(r)n und 

Kinder, die sich noch in einer 

Ausbildung befinden, können Unter-

stützungsleistungen bei der Hülfs-

kasse beantragen. 

 

Im Jahr 2010 wurden € 239.654,00 

an Zuwendungen ausgezahlt. 

      BEISPIELSFÄLLE 

1. 

Ein verheirateter Rechtsanwalt er-

krankte an Leberkrebs und Hepatitis, 

als er 48 Jahre alt war. Die Familie 

verfügte über kein Vermögen und 

hatte zwei Kinder, die zu diesem 

Zeitpunkt 14 und 7 Jahre alt waren. 

Die Hülfskasse konnte die Familie bis 

zum Eintritt der Zahlungen der 

Berufsunfähigkeitsrente finanziell un-

terstützen. Nachdem der Rechts-

anwalt verstarb, hat die Hülfskasse 

der Witwe und den Kindern noch 

einige Jahre Zuwendungen aus der 

Weihnachtsspende auszahlen kön-

nen. 

 
2. 
Die Hülfskasse half außerdem mit 

monatlichen Zahlungen einem 

schwerbehinderten Rechtsanwalt, 

der nur eingeschränkt tätig sein 

konnte. Seine Einnahmen reichten 

ursprünglich nicht aus, um sich und 

seine Kinder zu versorgen. Später 

wurden noch einige Jahre die 

hilfsbedürftigen Kinder unterstützt, 

solange sie sich in der Ausbildung 

befanden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gelebte Solidarität 

  innerhalb der Anwaltschaft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20457 Hamburg 

(040) 36 50 79 

www.huelfskasse.de 

 

 

Regelt das nicht das 

Versorgungswerk? 
 

In einigen Fällen tritt auch das Versor-

gungswerk ein, nicht aber in allen. Für 

den Leistungsbezug liegen zudem 

bestimmte Voraussetzungen vor. Eine 

Berufsunfähigkeitsrente wird unter 

Umständen nur bei Verzicht auf die 

Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ge-

zahlt. Außerdem  sind  nicht  alle  

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

Mitglieder im Versorgungswerk. 

 

Solidarität? Wohltätigkeit? 
 

Nennen Sie es, wie Sie wollen, denn 

beides ist richtig. 

 

Helfen Sie Kolleginnen und Kollegen 

und deren Familien, wenn diese in       

Not geraten! Spenden Sie! 

 

Und nennen Sie der Hülfskasse Kolle-

ginnen und Kollegen bzw. deren 

Angehörige, die Hilfe brauchen, aber 

von sich aus nicht an uns herantreten. 

Wir brauchen Ihre Unterstützung, um 

unsere gemeinsame Aufgabe erfüllen 

zu können. 

 

 

Kontakt 

 
Die Hülfskasse erreichen Sie wie folgt: 

 

Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte 

Kleine Johannisstraße 6 

(Nähe Rathausmarkt) 

20457 Hamburg 

Telefon:  (040)  36 50 79 

Telefax:   (040) 37 46 45 

E-Mail:  huelfskasse.rae@t-online.de 

Internet: www.huelfskasse.de 

 

 

Spenden können Sie auf folgende 

Konten: 

 

Deutsche Bank Hamburg 

   Konto-Nr.  0309906       BLZ 200 700 00 

Postbank Hamburg 

   Konto-Nr. 47403-203     BLZ 200 100 20 

 
Jede Spende ist steuerabzugsfähig. Für 

Beträge bis einschließlich € 200,- gilt   

der von Ihrem Kreditinstitut quittierte   

Beleg als Zuwendungsbestätigung. Auf 

Wunsch werden auch für Beträge bis     

€ 200,- Spendenbescheinigungen aus-

gestellt. Für Spenden über € 200,- 

werden unaufgefordert Spenden-

quittungen ausgestellt. 
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